
Planinhaltliche Korrekturen / Ergänzungen zum Bebauungsplan Nr. 235 „ Nördlich 

der Fuchslöcher“ nach der erneuten Offenlage gem. § 4a(3) – 12-2022 

 

Änderungen in der Planzeichnung: 

1. Der „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ am südöstlichen Bereich des geplanten 

Kreisverkehrs wird bis 20 m ins Plangebiet hinein verlängert. 

 

 

 

2. Unter der Ausnutzungstabelle (Tabelle befindet sich unterhalb der Planzeichnung) wird die 

erklärende Definition „SG = Staffelgeschoss“ ergänzt 

 

 

  



Änderungen in den textlichen Festsetzungen (Abschnitt III) (neben der 

Planzeichnung): 

3. Bei den Festsetzungen mit den Nummern 3.3 (Freiflächenbeleuchtung) und 5 (Bauliche und 
sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien) wird jeweils der folgende konkretisierende 
Zusatz ergänzt: „Anlagen, die der Kreisstraße zugewandt werden, sind nur in blendfreier 
Ausführung zulässig“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vorherige Festsetzung mit der Nummer 1.4.3 (Stützmauern im Bereich der Fläche für den 

Gemeinbedarf und im Bereich der Bauverbotszone nördl. der Sauerbornstraße/ östlich 

Kreisverkehrsplatz) wird ersatzlos gestrichen.  

 
(Abbildung aus vorherigem Entwurf, im Satzungsexemplar nicht mehr vorhanden) 

 

 



5. Bei der bauordnungsrechtlichen Festsetzung Nummer 2.11 (Einfriedungen) wird der 

vorher vorhandene Teilsatz, dass offene Einfriedungen nur auf den Innenseiten der 

Hecken zulässig sind gestrichen. Offene Einfriedungen sind somit in Kombination mit 

Hecken sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite der Hecke zulässig. 

 
(Abbildung aus vorherigem Entwurf, im Satzungsexemplar geändert) 

 

 

 


